
Kommissonsvertrag                                                                          Kleid-Nr.: ...................  

zwischen der Kommissionärin:     

Engels Brautmode 

Im Gewerbegebiet 14  

26419 Schortens  

Web: https://engels-brautmode.de  

Email: Kontakt@Engels-Brautmode.de  

 

und der Kommittentin: 

 

Name:  .......................................................                                            Bankverbindung: 

Straße:  ...................................................…                

Kontoinhaber……………………………………………………….. 

PLZ Ort: ...................................................…               IBAN……………………………………………………………………… 

Tel.:  .......................................................                Kreditinstitut……………………………………………………….. 

Email:  ....................................................... 

                 

Vertragsgestaltung 
 

1. Die Kommittentin überlässt der Kommissionären ihr Kleidungsstück zum Zweck des Verkaufs an eine 

dritte Person als Kommissionsware ab heute,  

den ............... für 12 Monate, d.h. bis zum ......................  .  

2. Die Kommissionärin behält das Kleid während dieser Zeit in ihren Verkaufsräumlichkeiten und bietet 

es Dritten zum Kauf an.  

3. Für das Kleid mit der Bezeichnung (Kleid Nr.) ........................... wird der folgende Kommissionspreis 

für die Kommittentin festgelegt:  ............................ Euro  (Vom Neupreis -50 Prozent) 

4. Die Kommissionärin erhält als Provision 40 % des unter Ziffer 3. vereinbarten Kommissionspreises.   

5. Die Kommissionärin überweist den Erlös nach dem erfolgten Verkauf des Kleides innerhalb einer 

Woche der Kommittentin. 
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6. Kann das Kleid innerhalb der unter Ziffer 1 vereinbarten Periode nicht verkauft werden, so nimmt 

die Kommissionärin Kontakt mit der Kommittentin auf, diese entscheidet was mit dem Kleid geschehen 

soll.  

7. Die Pflicht der Kommissionärin beschränkt sich auf die Ausstellung des Kleides in den 

Verkaufsräumlichkeiten, die Betreuung der potentiellen Kunden und die Auszahlung des vereinbarten 

Kommissionspreises abzüglich der Provision an die Kommittentin.  

8. Die Kommissionärin ist nicht verpflichtet, besondere Werbe- und/oder 

Verkaufsförderungsaktivitäten zu betreiben.  

9. Die Kommittentin bleibt bis zum Abverkauf an eine dritte Person Eigentümerin des Kleides. Die 

Kommissionärin wird zu keiner Zeit Eigentümerin.  

10. Das Kommissionsgut ist gegen Feuer, Wasser und Einbruchdiebstahl versichert.  

11. Die Kommissionärin haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch das Anprobieren entstehen 

könnten. 

12. Die Versandkosten, die beim Versenden des Kleides anfallen, werden von der Kommittentin 

getragen. Fand in dem Zeitraum, der in Punkt 1. vereinbarten wurde, kein erfolgreicher Verkauf des 

Kleides statt, greift Punkt 7. Wird festgelegt, dass das Kleid abgeholt oder zugeschickt, trägt die 

Kommittentin die anfallenden Kosten. 

13. Die Kommittentin ist mit der Publikation der Kleiderbeschreibung im Internet einverstanden. 

    

 

 

Ort, Datum: ................................... 

 

 

 

 

 ......................                                                                                     .............................................  

Kommittent/in                                                            Brautmoden Secondhand Engels (Kommissionärin)                                 

                                                                                          


